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Baubewilligungen 

 

Bitterlin Büyükkurt Esther 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dachsanierung / 2 Dachflächenfenster 

Rumpelhof 88, 4494 Oltingen 

Parz. 1563 

 

Bestand der Wohnbevölkerung bei Redaktionsschluss: 530 Einwohner 

(ohne Wochenaufenthalter) 
 
 
 

 
 

 

Bevölkerungsmutationen, zivilstandsamtliche Meldungen 
sowie Geburtstage werden aus Datenschutzgründen 

nicht publiziert. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M I T T E I L U N G E N 

Beschlussprotokoll der Gemeindeversammlung vom 5. Juni 2023 
Anwesend: 42 Stimmberechtigte 

 
Einwohnergemeindeversammlung 

 

Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung 14. Dezember 2023 

://: Das Protokoll wird genehmigt. 

 

Genehmigung Rechnung 2023 

://:  Die Rechnung 2023 wird genehmigt. 

 

Reglement über die Kontrolle der Holzfeuerungen  

://:  Das Reglement wird genehmigt.  

 

Photovoltaikanlage (PVA) auf dem Turnhallendach 

://:  Dem Projekt wird zugestimmt.  

 

Gemeindeinitiative zur Wählbarkeit von Einwohnenden mit Niederlassung C in die Schulräte und 

Sozialhilfebehörden der Baselbieter Gemeinden («Wählbarkeits-Initiative») 

://:  Der Wählbarkeitsinitiative wird zugestimmt.  

 

Erneuerungswahl der Mitglieder der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission  

(Wahlperiode 1. Juli 2024 bis 30. Juni 2028) 

://: Gewählt werden Hannes Gass, Sarah Lüthy und Karin Rickenbacher.  

 

Erneuerungswahl der Mitglieder der Ortskernkommission (Wahlperiode 1. Juli 2024 bis 

30. Juni 2028)  

://: Gewählt werden Marco Gysin und Dominik Mangold.   

 

Verschiedenes, Wünsche, Anregungen und Fragen 

Ohne Beschluss 

 

 

Bürgergemeindeversammlung 

 

Protokoll der Bürgergemeindeversammlung vom 14. Dezember 2023 

://: Das Protokoll wird genehmigt. 

 

Genehmigung der Rechnung 2023 

://: Die Rechnung 2023 wird genehmigt.  

 

Verschiedenes, Wünsche, Anregungen und Fragen 

Ohne Beschluss 
 
Die Referendumsfrist zu diesen Beschlüssen dauert bis zum 4. Juli 2024.  
 
Auszug aus dem Gemeindegesetz: 
§ 49 Fakultatives Referendum 
1  Ein Beschluss der Gemeindeversammlung wird der Urnenabstimmung unterstellt, wenn dies zehn Prozent der 
Stimmberechtigten verlangen…. 
2  Das Begehren ist innert 30 Tagen seit der Beschlussfassung einzureichen. 
3  Vom Referendum ausgeschlossen sind: 
a  Beschlüsse über Voranschlag, Nachtragskredit zum Voranschlug, Rechnung und Steuerfuss 
b  … 

 
 

 
 

  



Ergebnisse der Wahlen vom 9. Juni 2025 
 

Gemeindepräsident/in 

Für die Amtsperiode vom 1. Juli 2024 bis 30. Juni 2028. 

Stimmbeteiligung 47%, absolutes Mehr 86 Stimmen, es wurde gewählt: 

 

- Stefan Eschbach mit 163 Stimmen (bisher) 

 

Sieben Mitglieder des Wahlbüros 

Für die Amtsperiode vom 1. Juli 2024 bis 30. Juni 2028. 

Stimmbeteiligung 48.6%, absolutes Mehr 89 Stimmen, es wurden gewählt: 

 

- Christoph Gysin mit 180 Stimmen (bisher) 

- Marianne Gysin mit 177 Stimmen (bisher) 

- Fé Lopez mit 180 Stimmen (bisher) 

- Anna-Tina Pfäffli mit 171 Stimmen (bisher) 

- Marianne Vosseler mit 174 Stimmen (bisher) 

- Claudia Widmer mit 177 Stimmen (bisher) 

- Peter Portmann mit 172 Stimmen (neu) 

 

Zwei Schulräte Kreisschule Oltingen-Wenslingen 

Für die Amtsperiode vom 1. August 2024 bis 31. Juli 2028. 

Stimmbeteiligung 47.8%, absolutes Mehr 88 Stimmen, es wurden gewählt: 

 

- Irina Haag mit 169 Stimmen (bisher) 

- Cédric Scherwey mit 174 Stimmen (bisher) 

 

 

Wahltermine 2024 

 
Behörde / Kommission  Amtsperiode   Wahltermin     

 

Mitglieder Sozialhilfebehörde 1.1.2025 – 31.12.2028 22.09.2024   

Nachwahlen für Nichtgewählte     24.11.2024  

 

Brut- und Setzzeit: Leinenpflicht zum Schutz der Wildtiere 

Vom 1. April bis 31. Juli gilt die gesetzliche Leinenpflicht für Hunde. 

Mit dem Frühling beginnt auch die Zeit der Geburt und Aufzucht der Jungtiere in Wald und Feld. Vom 

1. April bis 31. Juli gilt deshalb zu deren Schutz die gesetzliche Leinenpflicht für Hunde.  

Aus Rücksicht auf die Wildtiere soll möglichst auf störende Aktivitäten in sensiblen Gebieten verzichtet 

werden. Auch gilt es, die Dämmerung und Nacht den Tieren im Wald zu überlassen. 

Plattform Trockenheit 

Fast jedes Jahr und mit zunehmender Tendenz verfügen die Gemeinden wie auch der Kanton 

Massnahmen bezüglich Trockenheit. Diese Massnahmen werden jeweils mittels unterschiedlicher 

Kanäle kommuniziert. Bisher gab es keine zentrale Informationsplattform, auf der man sich 

entsprechende und einfach informieren konnte.  

In den vergangenen Monaten wurde seitens Kanton eine Plattform entwickelt, die diesem Bedarf 

gerecht wird. Ab heute steht diese Plattform unter www.bl.ch/trockenheit zur Verfügung. Dort können 

aktuelle Informationen bezüglich geltender Bestimmungen sehr rasch und einfach aufgerufen werden. 

Darunter fallen zum Beispiel allfällige Feuer-, Wasserentnahme-, Fischerei-, Bade- und 

Betretungsverbote. 

Sollten Bestimmungen aufgrund von Trockenheitsperioden auch in Oltingen von Nöten sein, werden 

diese zukünftig ebenfalls unter www.bl.ch/trockenheit publiziert werden. 

Die Gefahrenlage zur Trockenheit wird weiterhin auf www.waldbrandgefahr.ch des Bundesamtes für 

Umwelt (BAFU) abgebildet. 

 

 

 

http://www.bl.ch/trockenheit
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Öffentliche Planauflage – Plangenehmigungsverfahren für Starkstromanlagen, Oltingen 
 
Titel der Planauflage 

 
Plangenehmigungsverfahren für Starkstromanlagen 

 
Projektbeschreibung 
 
S-0178497.1 
Transformatorenstation OLT Rumpelhof 
- Neubau auf Parzelle 1565 
 
Koordinaten: 2638099 / 1254018 
 
L-0235407.1 
20 kV-Leitung zur Transformatorenstation TS Rumpelhof ab Mast Nr. 4726 der Leitung L-0184126 
- Einschlaufung der neuen TS OLT Rumpelhof auf den Parzellen 1565, 1569, 1723, 1568, 1726 und 1093  
 
Koordinaten: von 2637640 / 1253716 nach 2638099 / 1254018   
 
Beim Eidgenössischen Starkstrominspektorat hat die EBL (Genossenschaft Elektra Baselland), Mühlemattstrasse 6, 
4410 Liestal die oben erwähnten Plangenehmigungsgesuche eingereicht. 
 
Rechtsmittel, Einsichtnahme und Fristen 
 
Die Gesuchsunterlagen werden vom 28. Juni bis zum 28. August 2024 in der Gemeindeverwaltung Oltingen 
öffentlich aufgelegt. 
 
Das unterbreitete Gesuch umfasst folgende Ersuchen um Ausnahmegenehmigung(en) / Ausnahmebewilligung(en): 
 

- Ausnahmebewilligung für Bauten ausserhalb der Bauzone im Sinne von Art. 24 ff. des Bundesgesetzes über die 
Raumplanung (RPG; SR 700) 

- Ausnahmegenehmigung betreffend den Gewässerraum im Sinne von Art. 41c Abs. 1 der Gewässerschutzverordnung 
(GSchV; SR 814.201) 

- Ausnahmebewilligung betreffend Projekte innerhalb von Objekten des Bundesinventars der Landschaften und 
Naturdenkmäler nach Art. 5 NHG (BLN-Objekte) 

 

Die aufgelegten Unterlagen stehen während der Auflagefrist ebenfalls auf https://esti-

consultation.ch/pub/3943/47b795b8 online zur Einsicht zur Verfügung.  

 

 
 
Massgebend sind allein die in der oben genannten Gemeinde aufgelegten Unterlagen. 
 
Die öffentliche Auflage hat den Enteignungsbann nach den Artikeln 42-44 des Enteignungsgesetzes (EntG; SR 711) 
zur Folge. Wird durch die Enteignung in Miet- und Pachtverträge eingegriffen, die nicht im Grundbuch vorgemerkt 
sind, so haben die Vermieter und Verpächter ihren Mietern und Pächtern sofort nach Empfang der persönlichen 
Anzeige davon Mitteilung zu machen und den Enteigner über solche Miet- und Pachtverhältnisse in Kenntnis zu 
setzen (Art. 32 Abs. 1 EntG).  
 
Wer nach den Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG; SR 172.021) Partei ist, kann während der 
Auflagefrist beim Eidgenössischen Starkstrominspektorat, Planvorlagen, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, 
Einsprache erheben. Wer keine Einsprache erhebt, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 
 
Während derselben Auflagefrist kann, wer nach den Vorschriften des EntG Partei ist, sämtliche Begehren nach 
Artikel 33 EntG geltend machen. Diese sind im Wesentlichen: 
 

a. Einsprachen gegen die Enteignung; 
b. Begehren nach den Artikeln 7–10 EntG; 
c. Begehren um Sachleistung (Art. 18 EntG); 
d. Begehren um Ausdehnung der Enteignung (Art. 12 EntG); 
e. die geforderte Enteignungsentschädigung. 

 

https://esti-consultation.ch/pub/3943/47b795b8
https://esti-consultation.ch/pub/3943/47b795b8


Zur Anmeldung von Forderungen innerhalb der Einsprachefrist sind auch die Mieter und Pächter sowie die 
Dienstbarkeitsberechtigten und die Gläubiger aus vorgemerkten persönlichen Rechten verpflichtet. Pfandrechte und 
Grundlasten, die auf einem in Anspruch genommenen Grundstück haften, sind nicht anzumelden, 
Nutzniessungsrechte nur, soweit behauptet wird, aus dem Entzuge des Nutzniessungsgegenstandes entstehe 
Schaden. 
 
Kontaktstelle 
 
Eidgenössisches Starkstrominspektorat 
Planvorlagen 
Luppmenstrasse 1 
8320 Fehraltorf 
 
Frist 
 
Ablauf der Frist: 28.08.2024 

 

Öffentliche Planauflage – Plangenehmigungsverfahren für Starkstromanlagen, Oltingen 
 
Titel der Planauflage 

 
Plangenehmigungsverfahren für Starkstromanlagen 

 
Projektbeschreibung 
 
S-2432330.1 
Transformatorenstation Angerweg 
- Neubau auf Parzelle 1008  
 
Koordinaten: 2263732 / 1125386 
 
L-0157476.4 
20 kV-Kabel zur Transformatorenstation Angerweg ab Mast Nr. 379 der Leitung Nr. L-195027 
- Einschlaufen einer neuen Trafostation Angerweg auf den Parzellen 1704, 1355 und 1008  
 
Koordinaten: von 2263732 / 1125386 nach 2226373 / 1112538 
 
L-2432345.1 
20 kV-Kabel zwischen der Transformatorenstationen Angerweg und Schulhaus 
- Einschlaufen einer neuen Trafostation Angerweg auf den Parzellen 1704, 1020 und 1008  
 
Koordinaten: von 2263732 / 1125386 nach 2226373 / 1112538  
 
Beim Eidgenössischen Starkstrominspektorat hat die EBL (Genossenschaft Elektra Baselland), Mühlemattstrasse 6, 
4410 Liestal die oben erwähnten Plangenehmigungsgesuche eingereicht. 
 
Rechtsmittel, Einsichtnahme und Fristen 
 
Die Gesuchsunterlagen werden vom 28. Juni bis zum 28. August 2024 in der Gemeindeverwaltung Oltingen 
öffentlich aufgelegt. 
 
Das unterbreitete Gesuch umfasst folgende Ersuchen um Ausnahmegenehmigung(en) / Ausnahmebewilligung(en): 
 
- Ausnahmebewilligung betreffend Projekte innerhalb von Objekten des Bundesinventars der Landschaften und 

Naturdenkmäler nach Art. 5 NHG (BLN-Objekte) 
 

Die aufgelegten Unterlagen stehen während der Auflagefrist ebenfalls auf https://esti-

consultation.ch/pub/3991/bb411f01 online zur Einsicht zur Verfügung.  

 

 
 
Massgebend sind allein die in der oben genannten Gemeinde aufgelegten Unterlagen. 
 

https://esti-consultation.ch/pub/3991/bb411f01
https://esti-consultation.ch/pub/3991/bb411f01


Die öffentliche Auflage hat den Enteignungsbann nach den Artikeln 42-44 des Enteignungsgesetzes (EntG; SR 711) 
zur Folge. Wird durch die Enteignung in Miet- und Pachtverträge eingegriffen, die nicht im Grundbuch vorgemerkt 
sind, so haben die Vermieter und Verpächter ihren Mietern und Pächtern sofort nach Empfang der persönlichen 
Anzeige davon Mitteilung zu machen und den Enteigner über solche Miet- und Pachtverhältnisse in Kenntnis zu 
setzen (Art. 32 Abs. 1 EntG).  
 
Wer nach den Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG; SR 172.021) Partei ist, kann während der 
Auflagefrist beim Eidgenössischen Starkstrominspektorat, Planvorlagen, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, 
Einsprache erheben. Wer keine Einsprache erhebt, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 
 
Während derselben Auflagefrist kann, wer nach den Vorschriften des EntG Partei ist, sämtliche Begehren nach 
Artikel 33 EntG geltend machen. Diese sind im Wesentlichen: 
 

f. Einsprachen gegen die Enteignung; 
g. Begehren nach den Artikeln 7–10 EntG; 
h. Begehren um Sachleistung (Art. 18 EntG); 
i. Begehren um Ausdehnung der Enteignung (Art. 12 EntG); 
j. die geforderte Enteignungsentschädigung. 

 
Zur Anmeldung von Forderungen innerhalb der Einsprachefrist sind auch die Mieter und Pächter sowie die 
Dienstbarkeitsberechtigten und die Gläubiger aus vorgemerkten persönlichen Rechten verpflichtet. Pfandrechte und 
Grundlasten, die auf einem in Anspruch genommenen Grundstück haften, sind nicht anzumelden, 
Nutzniessungsrechte nur, soweit behauptet wird, aus dem Entzuge des Nutzniessungsgegenstandes entstehe 
Schaden. 
 
Kontaktstelle 
 
Eidgenössisches Starkstrominspektorat 
Planvorlagen 
Luppmenstrasse 1 
8320 Fehraltorf 
 
Frist 
 
Ablauf der Frist: 28.08.2024 

 

 

1. Augustfeier 
 

Die Männerriege organisiert auch dieses Jahr wieder die Bundesfeier. 

 

Mittwoch 31. Juli ab 18.00 beim Schützenhüsli  

 

mit Festwirtschaft, Höhenfeuer und Wäldelibar. 

Bei schlechtem Wetter bei der Turnhalle. 

Es sind alle herzlich eingeladen 

 

Männerriege Oltingen 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 
 
 
Stipendien – von der Dr. Louis Glatt-Stiftung 

 

 
 
 
 
 
 
 

Die Dr. Louis Glatt-Stiftung gewährt Stipendien zur Förderung der beruflichen 
Ausbildung an Jugendliche mit Wohnsitz im Bezirk Sissach.  
Finanzielle Leistungen erhalten Jugendliche nach der obligatorischen Schulzeit für die 
Erstausbildung (Lehre, Schule, Praktikum) und für weiterführende Ausbildungen, 
wenn die Voraussetzungen für eine Unterstützung erfüllt werden. 
Interessierte laden das Anmeldeformular unter www.glattstiftung.ch herunter und 
senden den ausgefüllten und unterschriebenen Antrag per Post an:  
 
Dr. Louis Glatt-Stiftung, Hauptstrasse 112, 4450 Sissach 
 
Eingabefrist: 31. Juli 2024 



 
                                                      Anwil, Buus, Hemmiken, Maisprach,  

                                              Nusshof, Oltingen, Ormalingen,  
                                                   Rickenbach, Rothenfluh, Tecknau, 

                                     Wenslingen, Wintersingen 
 

 

 

 

Mütter und Väterberatung Juli - Dezember 2024 

 

 

Bitte den Beratungstermin vorgängig via Mail vereinbaren.  
 

Alle Daten und Orte sind frei wählbar. 
 
 

Domenica Bruegel – Magnolini 
muebe@eblcom.ch 

 
 

Telephonberatung Mittwoch 07.30 – 08.30 Uhr, nicht in den Schulferien. 
Tel: 079 578 41 65  

 
 

P.S: Bringen Sie für Ihr Kind bitte das Gesundheitsheft und ein Frottiertuch mit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ort Tecknau Buus Ormalingen 

Raum 
Gemeindehaus 
Dorfstrasse 22 

EG  

Altes Schulhaus 
Hemmikerstrasse 11 

EG 

Feuerwehrmagazin 
Hauptstrasse 178 

1. Stock 

Zeit   08.00 - 11.30   08.00 - 11.30 
08.30 - 11.30  
13.30 - 16.30 

  13.30 - 16.00 

Tag Montag Donnerstag Dienstag Donnerstag 

Juli 22 25 09 25 

August 19 22 13 22 

September 16 19 10 19 

Oktober 21 24 15 24 

November 18 21 12 21 

Dezember 16 19 10 19 

mailto:muebe@eblcom.ch


 
 

Mitteilungen der Schule 
 

 

 
 



 
 

Mitteilungen der Schule 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Mitteilungen der Schule 
 

 
 



 
 

Mitteilungen der Schule 
 

 



 
 

Mitteilungen der Schule 
 

 
 
 
 



 

    
 

 

 



  

 
 

 



 
 
 

   Gönnerverein    

   Zentrum Ergolz Ormalingen   
   

Werden Sie Mitglied beim   

Gönnerverein Zentrum Ergolz   

   
Der Verein setzt sich ein für die Menschen im Zentrum Ergolz.   

• Er organisiert und finanziert Anlässe und Ausflüge.   

• Er unterstützt das Zentrum Ergolz bei Anschaffungen, die den Bewohnerinnen und 

Bewohnern das Leben erleichtern oder behaglicher machen.   

• Er organisiert die Freiwilligenarbeit im Zentrum Ergolz.   

Die Vereinsmitglieder aus den 14 Stiftergemeinden des Zentrums Ergolz bilden unsere finanzielle 

Basis. Dazu kommen Spenden und Kranzablösungen.   

   

Mit 20 Franken pro Jahr tragen Sie dazu bei, den Bewohnenden des Zentrums Ergolz Freude zu 

bereiten und ihren Lebensabend so angenehm wie möglich zu gestalten.   

   

Wenn Sie bereit sind, sich noch weitergehend zu engagieren, sind Sie herzlich willkommen als 

freiwillige Helferinnen und Helfer.   

Sie stellen sich damit für freiwillige Einsätze wie Taxidienste oder Ausflugbegleitungen zur 

Verfügung.   

Wir bitten Sie, die untenstehende Beitrittserklärung dem Vorstandsmitglied Ihrer Gemeinde oder dem 

Kassier zuzustellen.   

OLTINGEN: LÜTHY-WEBER  MARIANNE, HAUPTSTRASSE 14 4497 OLTINGEN 

KASSIERIN:    BUSER – SCHMID ASTRID, GRUNDWEG 145 4497 RÜNENBERG  
  
  -------------------------------------------------------------    --------------------------------------------------------------------   

 BEITRITTSERKLÄRUNG   

zum Gönnerverein Zentrum Ergolz, Ormalingen   
   

Name / 
Vorname……………………………………………………………………………………………..  
  
Strasse/ 
Wohnort…………………………………………………………………………………………….  
  
Datum/ 
Unterschrift…………………………………………………………………………………………  
  

  Ich würde gerne freiwillige Arbeitseinsätze für die Bewohnenden des Zentrums Ergolz    

 leisten. Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf. 

01.02.2024   

 



 
 

Nach der Fusion ist vor der Fusion 
Mit überwältigendem Mehr, haben Sie am 5. Mai 2024 der Fusion der drei Kirchgemeinden 
Rothenfluh / Kilchberg-Rünenberg-Zeglingen und Oltingen-Wenslingen-Anwil zugestimmt. Die 
Kirchenpflege möchte sich bei Ihnen für Ihr Vertrauen bedanken. 
Die drei Kirchgemeinden haben einen Auftrag gefasst und wir gehen nun mit Elan hinter die 
verschiedenen Aufgaben. 
Es gilt in erster Linie folgende Themen zu bearbeiten: 

- Gottesdienst und Anlässe 2025 

- Zusammenlegung der Finanzen und Erstellung eines Budgets 2025 

- Personelle Besetzung: 

Pfarrperson/en 

Diakonie 

Stellenprozente Sigristinnen 

OrganistenInnen 

- Um diese Punkte umzusetzen, hat sich dich Strategiegruppe entschieden, einen 

Verwalter/eine Verwalterin anzustellen. Diese Person wird in Zusammenarbeit mit der 

Kirchenpflege die neue Kirchgemeinde organisieren und auch die Kommunikation auch 

aussen wahrnehmen. Auf eine Sekretariatsstelle kann somit in der Anfangszeit verzichtet 

werden. 

Die Pfarrwahlkommission wird ebenfalls Ihre Arbeit in den nächsten Wochen aufnehmen.  
Die Aufzählung ist sicher nicht abschliessend und muss laufend ergänzt werden. 
Ich werde Sie an dieser Stelle und auch im mündlichen Austausch weiter orientieren. Ich 
ermuntere Sie auch auf mich zuzukommen, falls Fragen/Unklarheiten/ Unsicherheiten entstehen.  
Ihre Ideen zur Umsetzung sind gefragt. 

„Denkt nicht mehr daran, was war und grübelt nicht mehr über das 
Vergangene. Seht hin; ich mache etwas Neues, schon keimt es auf. Seht ihr 
es nicht? “ (Jesaja 43,18-19)  
 
 
Noch etwas in eigener Sache: 
Unser Pfarrer, Christian Bühler, wird Ende 2024 in Pension gehen. Wir werden ihn gebührend 
verabschieden und halten Sie diesbezüglich auf dem Laufenden. 
Ebenfalls möchten wir Sie auf unser jährliches Kirchenkonzert aufmerksam machen. Wir haben 
wieder ein tolles Programm – lassen Sie sich überraschen. 
Reservieren Sie sich das Datum:  
18. Oktober 2024 um 19.30 in der Kirche Oltingen 

 
Für die Kirchenpflege Oltingen-Wenslingen-Anwil 
Peter Imhof, Präsident 
 

 

 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

      



 
 

 

 

    
 



 

 

 



 

 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

                 
 



 
  



 
  



 

  



  



 



Veranstaltungen 2024 - Termine 
    

    

August    

7.-10. Zig Openair Kino Oltingen Verein Zig Openair 

9. Abendmeeting Kienberg Kienberg Turnverein 

16. Natur- und Vogelschutzverein 

Abendexkursion 

Oltingen Natur- und 

Vogelschutzverein 

16.-17. Kant. Steinstossmeisterschaft  Damenriege, Turnverein 

 Nat. Steinheberwettkampf   

 Bez. Seilziehmeisterschaft   

24. Gottesdienst in der 

Buschbergkapelle 

Buschberg Kirchgemeinde O-W-A 

25. Festival Rümlingen zu Gast   

24.-25. Reise Frauenriege  Frauenriege 

24.-25. Neue Musik Festival Rümlingen Oltingen 

Neue-Musik-Rümlingen-

Team 

30. 19Uhr Erzählabend mit Ines 

Henner  

Frauenverein Oltingen 

31.8.-1.9. Turnfahrt  Turnverein 

    

September    

1. Wanderkonzert Matinee mit 

Flavian Graber 

Wanderweg Anwil 

Talweiher bis Oltingen 

Ochsen 

Flavian Graber 

4. 15:15Uhr «Märlistund mit Claudia 

Itin» 

Obere Mühle, Oltingen Obere Mühle 

13. Schlussturnen Tecknau Turnverein 

14. Wisenberglauf Zeglingen Turnverein 

21. 8-18Uhr Zwergfilzkurs  Frauenverein Oltingen 

22. 8-18Uhr Zwergfilzkurs  Frauenverein Oltingen 

 

Oktober   

 

20. Erntedankgottesdienst Anwil Kirchgemeinde O-W-A 

23. 15:15Uhr «Märlistund mit Claudia 

Itin» 

Obere Mühle, Oltingen Obere Mühle 

26. Baselbieter Naturschutztag  

Natur- und 

Vogelschutzverein 

26. Ab 10Uhr Hüsli tonen mit Fränzi 

Häring 

Obere Mühle Frauenverein Oltingen 

27. Kirchgemeindeversammlung Kirche Oltingen Kirchgemeinde O-W-A 

    

November    

2. Racletteplausch Oltingen Damenriege 

20. 15:15Uhr «Märlistund mit Claudia 

Itin» 

Obere Mühle, Oltingen Obere Mühle 

30. Final 

Unihockeywintermeisterschaft 

Gelterkinden Turnverein 

    

Dezember    

10. Senioren Adventsnachmittag Niklausstube Kirchgemeinde O-W-A 

11. 15:15Uhr «Märlistund mit Claudia 

Itin» 

Obere Mühle, Oltingen Obere Mühle 

 

Bitte Ergänzungen, Änderungen etc. an die Gemeindeverwaltung melden.  

Vielen Dank 

            


